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Freigabe der Verwendung eines Patienten-Überleitungsbogens 

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz Sachsen-Anhalt hat dem HYSA

Netzwerk auf Nachfrage schriftlich mitgeteilt, dass er keine datenschutzrecht

lichen Bedenken hinsichtlich der Verwendung des Überleitungsbogens für 
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Patienten mit multiresistenten Erregern (MRE) zur Information der aufneh- Dienstanschrift Halle: 

menden Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen in dem nachfolgend be

schriebenen Umfang hat: 

Der von der HYSA-Arbeitsgruppe Informationsweitergabe und Fachinforma

tion zum Patientenmanagement erarbeitete "Überleitungsbogen für Patienten 

mit multiresistenten Erregern (MRE)" basiert auf der Intention, der Verbrei

tung von MRE durch eine schnelle und strukturierte Weitergabe der notwen

digen Informationen vorzubeugen, verbunden mit einem Wiedererkennungs

wert für die Nutzer. 

Außerdem dient der Überleitungsbogen der Umsetzung des § 13 der Verord

nung über die Hygiene und Infektionsprävention in medizinischen Einrichtun

gen (MedHygVO LSA) vom 26.03.2012. Die MedHygVO LSA wurde auf der 

Grundlage von § 23 Abs. 8 des Infektionsschutzgesetzes (lfSG) erlassen. 

Mit Hilfe des Überleitungsbogens werden im Falle der Verlegung, Überwei

sung oder Entlassung von Patienten die aufnehmenden Einrichtungen über 

den MRE-Status in dem Umfang informiert, der als Grundlage für einzulei

tende Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von nosokomialen Infek

tionen und von Krankheitserregern mit Resistenzen erforderlich ist. Der Über

leitungsbogen kann für jeden möglichen Fall der sektorenübergreifenden 

Informationsweitergabe verwendet werden. 
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Die mit der Verwendung des Überleitungsbogens verbundene Weitergabe von patientenbezogenen 

Angaben zum MRE-Status verletzt weder die ärztliche Schweigepflicht noch stehen andere daten

schutzrechtlichen Gründe einer Verwendung, insbesondere bei Aufnahme in eine Pflegeeinrichtung, 

entgegen. 

Soweit es sich bei der aufnehmenden Einrichtung um eine medizinische Einrichtung (z. B. Kranken

haus, Rehabilitationseinrichtung; siehe § 1 MedHygVO LSA) handelt, ist die Verwendung des Über

leitungsbogens unproblematisch, da unmittelbarer Empfänger der weiterbehandelnde Arzt ist. Au

ßerdem ist in den von den Patienten unterschriebenen Krankhausbehandlungsverträgen regelmäßig 

eine Einwilligung für diesen Fall vorgesehen. 

Ist die aufnehmende Einrichtung eine Pflegeeinrichtung (Altenheim), die lediglich von einem exter

nen Hausarzt betreut wird, kann nicht gefordert werden, dass nur der Hausarzt den Überleitungsbo

gen öffnen und zur Kenntnis nehmen darf. Praktisch steht hier das Problem dahinter, dass die be

treuenden Hausärzte die Erstuntersuchung des aufgenommenen Patienten nicht unmittelbar bei der 

Aufnahme, sondern oftmals erst einige Tage danach vornehmen/vornehmen können . Für die not

wendigen Präventionsmaßnahmen aufgrund des MRE-Status ist es dann jedoch schon zu spät. Die 

Vorsorgemaßnahmen müssen zeitgleich, wenn nicht sogar schon vor Ankunft des Patienten ergrif

fen werden, um eine Gefährdung anderer Patienten oder des Personals abzuwehren. 

Dieses Problem durch das Einholen einer expliziten Einwilligung des Patienten für die Weiterleitung 

des Überleitungsbogens an ein Altenheim zu lösen, ist nicht praktikabel (Unabhängig davon sollte 

jedoch in jedem Fall der Patient darüber unterrichtet werden, dass die aufnehmende Einrichtung 

eine Information über den MRE-Status erhält.). Ebenso scheidet die Übergabe an den Patienten, 

damit dieser selbständig die aufnehmende Einrichtung informiert, aus. 

Die Offenbarung der in dem Überleitungsbogen enthaltenen patientenbezogenen Daten gegenüber 

Dritten - die nicht der ärztlichen Schweigepflicht unterliegen - ist zulässig, weil das grundsätzliche 

Vertrauen in die ärztliche Schweigepflicht gegenüber anderen Rechtsinteressen im Rahmen einer 

vorzunehmenden Rechtsgüterabwägung zurücktreten muss. Die Mitteilung über den MRE-Status 

des Patienten und damit eröffnete Möglichkeit, rechtzeitig notwendige Präventionsmaßnahmen ein

leiten zu können, dient dem Gesundheitsschutz anderer Heimbewohner und des Personals. Hinter 

diesem Rechtsgut müssen die Rechtsinteressen des Patienten an seinen patientenbezogenen Da

ten zurücktreten, auch wenn die Bekanntgabe die latente Gefahr der Ausgrenzung und Stigmatisie

rung in sich birgt. 

Im Ergebnis wird auf dem im HYSA-Netzwerk bereitgestellten Überleitungsbogen der Vermerk 

Dokument wurde datenschutzrechtlich geprüft und darf an alle Beteiligten offen weitergege

ben werden. 

angebracht, um allen Verwendern aus dem HYSA-Netzwerk Handlungssicherheit zu verschaffen. 

Im Auftrag 

~~~ 
Hanzlik 




